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INFORMATION KONTOWECHSEL-SERVICE 

1. Allgemeine Informationen 

Diese Kundeninformation dient dazu, Kunden von Bank Winter & Co. AG ("Bank Win-

ter") über das angebotene Kontowechsel-Service im Sinne des 

Verbaucherzahlungskontogesetzes zu informieren. 

Das Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG) tritt überwiegend mit 18.09.2016 in 

Kraft. Ziele des VZKG sind eine Erleichterung des Kontowechsels, mehr (Kosten-

)Transparenz sowie das Basiskonto für jeden zur Verringerung kontoloser Verbrau-

cher. 

2. Kontowechsel-Service 

2.1. § 14 VZKG – Bereitstellung eines Kontowechsel-Services 

Bank Winter bietet Verbrauchern, die bei einem in Österreich ansässigen Zahlungs-

dienstleister ein Zahlungskonto eröffnet haben oder Inhaber eines solchen Kontos ist, 

einen Kontowechsel-Service zwischen Zahlungskonten, die in derselben Währung ge-

führt werden, an. 

2.2. § 15 VZKG – Informationen zum Kontowechsel-Service 

Definition des Kontowechsel-Service 

"Kontowechsel-Service" ist die – auf Wunsch eines Verbrauchers vorgenommene – 

Übertragung von einem Zahlungsdienstleister zu einem anderen. Diese Übertragung 

betrifft entweder Informationen über alle oder bestimmte Daueraufträge für Über-

weisungen, wiederkehrende Lastschriften und wiederkehrende eingehende Überwei-

sungen auf einem Zahlungskonto oder jeglichen positiven Saldos von einem Zah-

lungskonto auf das andere, oder beides, mit oder ohne Schließung des früheren Zah-

lungskontos. 

Am Kontowechsel-Service sind folgende Zahlungsdienstleister beteiligt: 

 der übertragende Zahlungsdienstleister; das ist jener Zahlungsdienstleister, von 

dem die für die Durchführung eines Kontowechsels erforderlichen Informationen 

übertragen werden; bzw 

 der empfangende Zahlungsdienstleister; das ist jener Zahlungsdienstleister, an 

den die für die Durchführung eines Kontowechsels erforderlichen Informationen 

übertragen werden. 

2.3. § 16 VZKG – Ermächtigung zum Kontowechsel-Service 

Die Ermächtigung selbst ist die schriftliche Auftragserteilung eines Verbrauchers in 

deutscher Sprache an den empfangenden Zahlungsdienstleister. Diese Ermächtigung 

wird von Bank Winter zur Verfügung gestellt und ermöglicht es einem Verbraucher 
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 die eingehenden Überweisungen, die Daueraufträge und die Lastschriftmandate 

zu bestimmen, die bei dem Kontowechsel transferiert werden sollen; 

 das Datum anzugeben, ab dem Daueraufträge und Lastschriften von dem beim 

empfangenden Zahlungsdienstleister eröffneten oder geführten Zahlungskonto 

auszuführen sind; dieses Datum muss mindestens sechs Geschäftstage nach 

dem Tag liegen, an dem der empfangende Zahlungsdienstleister die Unterlagen 

vom übertragenden Zahlungsdienstleister erhalten hat; 

 das Datum für den übertragenden Zahlungsdienstleister festzulegen, ab dem 

Aufträge nicht mehr ausgeführt werden sollen bzw. ein etwaiger positiver Saldo 

übertragen und das Konto geschlossen werden soll. 

2.4. § 16 VZKG – Einleitung des Kontowechsel-Service 

Der empfangende Zahlungsdienstleister hat den Kontowechsel-Service auf Wunsch 

eines Verbrauchers einzuleiten, sobald er dazu die Ermächtigung des Verbrauchers 

erhalten hat. Bei zwei oder mehreren Kontoinhabern ist die Ermächtigung jedes Kon-

toinhabers einzuholen. 

Der empfangende Zahlungsdienstleister muss den übertragenden Zahlungs-

dienstleister innerhalb von zwei Geschäftstagen nach Erhalt der Ermächtigung auf-

fordern 

 dem empfangenden Zahlungsdienstleister – und wenn vom Verbraucher aus-

drücklich gewünscht, dem Verbraucher selbst – eine Liste der bestehenden Dau-

eraufträge und die verfügbaren Informationen zu Lastschriftmandaten, die bei 

dem Kontowechsel transferiert werden, zu übermitteln; 

 dem empfangenden Zahlungsdienstleister – und wenn vom Verbraucher aus-

drücklich gewünscht, dem Verbraucher selbst – die verfügbaren Informationen 

über wiederkehrende eingehende Überweisungen und vom Zahlungsempfänger 

veranlasste Lastschriften auf dem Zahlungskonto des Verbrauchers in den vo-

rangegangenen 13 Monaten zu übermitteln; 

 mit Wirkung ab dem in der Ermächtigung angegebenen Datum Lastschriften und 

eingehende Überweisungen nicht mehr zu akzeptieren, wenn der übertragende 

Zahlungsdienstleister keinen Mechanismus für die automatische Umleitung der 

eingehenden Überweisungen und Lastschriften auf das beim empfangenden Zah-

lungsdienstleister geführte Zahlungskonto des Verbrauchers vorsieht; 

 Daueraufträge mit Wirkung ab dem in der Ermächtigung angegebenen Datum zu 

stornieren; 

 zu dem vom Verbraucher angegebenen Datum jeglichen verbleibenden positiven 

Saldo auf das beim empfangenden Zahlungsdienstleister eröffnete oder geführte 

Zahlungskonto zu überweisen; und 

 zu dem vom Verbraucher angegebenen Datum das beim übertragenden Zah-

lungsdienstleister geführte Zahlungskonto zu schließen. 

2.5. § 17 VZKG – Pflichten des übertragenden Zahlungsdienstleisters 

Der übertragende Zahlungsdienstleister hat nach Erhalt einer entsprechenden Auf-

forderung des empfangenden Zahlungsdienstleisters folgende Schritte zu unterneh-

men: 
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 Übermittlung sämtlicher geforderter Informationen innerhalb von fünf Ge-

schäftstagen an den empfangenden Zahlungsdienstleister; 

 Am zu übertragenden Konto selbst werden eingehende Überweisungen und Last-

schriften ab dem in der Ermächtigung angegebenen Datum nicht mehr akzep-

tiert, sofern nicht ein Mechanismus für eine automatische Umleitung von einge-

henden Überweisungen und Lastschriften auf das vom Verbraucher beim emp-

fangenden Zahlungsdienstleister geführte oder eröffnete Zahlungskonto vorge-

sehen ist; 

 Vorhandene Daueraufträge werden mit Wirkung ab dem in der Ermächtigung an-

gegebenen Datum storniert; 

 Überweisung des verbleibenden positiven Saldos zu dem in der Ermächtigung 

angegebenen Datum auf das beim empfangenden Zahlungsdienstleister eröffne-

te oder geführte Zahlungskonto; 

 Schließung des Zahlungskontos zu dem in der Ermächtigung angegebenen Da-

tum, sofern der Verbraucher keine offenen Verpflichtungen auf diesem Zah-

lungskonto mehr hat und die vorangegangenen Schritte vollzogen wurden; 

 Kann das Zahlungskonto des Verbrauchers aufgrund noch offener Verpflichtun-

gen nicht zu dem in der Ermächtigung angegebenen Datum geschlossen werden, 

hat der übertragende Zahlungsdienstleister den Verbraucher davon umgehend 

zu verständigen; 

 Der übertragende Zahlungsdienstleister darf Zahlungsinstrumente nicht vor dem 

in der Ermächtigung des Verbrauchers angegebenen Datum blockieren. Ein al-

lenfalls bestehendes Recht des Zahlungsdienstleisters, ein Zahlungsinstrument 

entsprechend § 37 Abs. 1 Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG) zu sperren, bleibt da-

von unberührt. 

2.6. § 18 VZKG – Pflichten des empfangenden Zahlungsdienstleisters 

Sofern es die Ermächtigung und auch der Umfang der vom übertragenden Zahlungs-

dienstleister oder Verbraucher übermittelten Informationen erlauben, muss der emp-

fangende Zahlungsdienstleister innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Erhalt der 

Informationen bzw. Erhalt der Ermächtigung folgende Schritte unternehmen: 

 Einrichtung der vom Verbraucher gewünschten Daueraufträge und erstmalige 

Durchführung derselben ab dem in der Ermächtigung genannten Datum; 

 Treffen der notwendigen Vorkehrungen, um Lastschriften zu akzeptieren und Ak-

zeptanz derselben ab dem in der Ermächtigung angegebenen Datum; 

 Gegebenenfalls Information des Verbrauchers über sein Recht, dem Zahlungs-

dienstleister den Auftrag zu erteilen, 

 Lastschrifteinzüge auf einen bestimmten Betrag oder eine bestimmte Peri-
odizität oder beides zu begrenzen; 

 falls das Mandat gemäß dem Zahlverfahren kein Erstattungsrecht vorsieht, 

vor Belastung seines Zahlungskontos jede Lastschrift anhand der Mandats-

angaben zu überprüfen und zu kontrollieren, ob der Betrag und die Periodi-

zität der vorgelegten Lastschrift den Vereinbarungen im Mandat entspre-

chen; und 

 sämtliche Lastschriften auf das Zahlungskonto oder sämtliche von einem 

oder mehreren genannten Zahlungsempfängern veranlasste Lastschriften 

zu blockieren bzw. lediglich durch einen oder mehrere genannte Zahlungs-

empfänger veranlasste Lastschriften zu autorisieren. 
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 Mitteilung der neuen Zahlungskontoverbindung des Verbrauchers an die in der 

Ermächtigung genannten Zahler, die wiederkehrende eingehende Überweisungen 

auf das Zahlungskonto des Verbrauchers tätigen, durch Übermittlung einer Kopie 

dieses Punktes der Ermächtigung des Verbrauchers; 

 Mitteilung der neuen Zahlungskontoverbindung des Verbrauchers an die in der 

Ermächtigung genannten Zahlungsempfänger, die im Lastschriftverfahren Geld-

beträge vom Zahlungskonto des Verbrauchers abbuchen, sowie des Datums, ab 

dem Lastschriften von diesem Zahlungskonto abzubuchen sind. Diese Mitteilung 

erfolgt durch eine Kopie dieses Punktes der Ermächtigung des Verbrauchers. 

Verfügt der empfangende Zahlungsdienstleister nicht über alle Informationen, die er 

zur Unterrichtung der Zahler oder Zahlungsempfänger benötigt, fordert er den 

Verbraucher oder den übertragenden Zahlungsdienstleister auf, ihm die fehlenden 

Informationen mitzuteilen. 

Entscheidet sich der Verbraucher dafür, den Zahlern oder Zahlungsempfängern die 

Informationen persönlich zu übermitteln, anstatt dem empfangenden Zahlungs-

dienstleister seine diesbezügliche ausdrückliche Einwilligung zu geben, stellt der 

empfangende Zahlungsdienstleister ihm innerhalb von fünf Geschäftstagen ein Mus-

terschreiben zur Verfügung, welches die Angaben zur neuen Zahlungskontoverbin-

dung sowie das in der Ermächtigung angegebene Datum enthält. 

2.7. § 19 VZKG – Grenzüberschreitender Kontowechsel 

Bank Winter wird einen Verbraucher, der bei ihr ein Zahlungskonto unterhält und bei 

einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Zahlungsdienstleister ein Zah-

lungskonto eröffnen will, nach Erhalt einer entsprechenden Aufforderung in folgender 

Weise unterstützen: 

 Bank Winter stellt dem Verbraucher unentgeltlich ein Verzeichnis zur Verfügung, 

das alle laufenden Daueraufträge und, sofern verfügbar, vom Zahler veranlass-

ten Lastschriftmandate sowie mit den verfügbaren Informationen alle wiederkeh-

rend eingehenden Überweisungen und vom Zahlungsempfänger veranlassten 

Lastschriften auf dem Zahlungskonto des Verbrauchers in den vorangegangenen 

13 Monaten enthalten muss. 

 Bank Winter überweist jeglichen verbleibenden positiven Saldo auf dem Zah-

lungskonto des Verbrauchers auf das beim neuen Zahlungsdienstleister eröffnete 

oder geführte Zahlungskonto, vorausgesetzt die Aufforderung enthält vollständi-

ge Angaben, welche die Identifizierung des neuen Zahlungsdienstleisters und des 

Zahlungskontos des Verbrauchers ermöglichen. 

 Bank Winter schließt das Zahlungskonto des Verbrauchers. 

Sofern der Verbraucher auf diesem Zahlungskonto keine offenen Verpflichtungen 

mehr hat, hat die Bank Winter die angeführten Punkte zu dem vom Verbraucher ge-

nannten Datum zu vollziehen. Dieses Datum muss mindestens sechs Geschäftstage 

nach dem Eingang des Verbraucherwunsches bei Bank Winterliegen, sofern nicht ei-

ne kürzere Frist vereinbart wurde. 
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Kann das Zahlungskonto aufgrund noch offener Verpflichtungen nicht geschlossen 

werden, wird Bank Winter den Verbraucher davon umgehend verständigen. 

Bei einem vorhandenen Rahmenvertrag bleibt die laut § 30 Abs. 1 ZaDiG vereinbarte 

Kündigungsfrist unberührt. Diese hat ein Verbraucher bei einer ordentlichen Kündi-

gung des Rahmenvertrags einzuhalten. 

Das dem Verbraucher gemäß § 19 VZKG zur Verfügung gestellte Verzeichnis ver-

pflichtet den neuen Zahlungsdienstleister nicht, Dienstleistungen vorzusehen, die er 

ansonsten nicht erbringt. 

2.8. § 20 VZKG – Entgelte für das Kontowechsel-Service 

Bank Winter verrechnet für das Kontowechsel-Service keine Entgelte. 

2.9. § 21 VZKG – Verfahren zur alternativen Streitbeilegung 

Bank Winter weist darauf hin, dass die unabhängige gemeinsame Schlichtungsstelle 

der österreichischen Kreditwirtschaft, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, 

www.bankenschlichtung.at, für eine außergerichtliche Streitbeilegung zuständig ist. 

Bank Winter ist jedoch nicht verpflichtet, an einem Verfahren vor der Schlichtungs-

stelle teilzunehmen. 


